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Verlautbarung Vorbestellungen in der 30. Zukeilungsperiode
betreffend Abgabe von Weißmehl in der 29. Zuteilungsperiode Die Verbraucher haben bis längstens Møntag, 28. Juli

1947, nachstehend bezeichnete Abschnitte der Lebensmittelkarten
Infolge unvorhergesehener Anlieferungsschwierigkeiten ist

der 30. Zuteilungsperiode gegen Bestätigung (Geschäftsstam¬die Zuteilung des Weißmehles, das auf Grund des durchge¬
piglie) auf der Rückseite des Stammabschnittes abtrennen zuführten Vorbestellungsverfahrens ab Montag, den 14. Juli lassen:

1947 an die Bezugsberechtigten zur Abgabe gelangen sollte,
nicht in allen Gemeinden möglich. Das Landesernährungsamt a)Den Stammabschnitt „Vorbestellung 30. ZP." bei einem
ist bestrebt, den Bedarf aller Gemeinden möglichst rasch sicher¬ Kleinhandelsgeschäft,
zustellen b)den auf den Lebensmittelkarten für NormalverbraucherDer Bezugsanspruch bleibt auf alle Fälle auch noch in der

und Teilselbstversorger in Butter von 6 bis 12 und30. Zuteilungsperiode gesichert, weshalb die Stammabschnitte
über 12 Jahre befindlichen Abschnitt „Vorbestellungder für den Bezug von Weißmehl in Betracht kommenden

in Metzgerei“ bei einem Metzgereibetrieb.Lebensmittelkarten der 29. Zuteilungsperiode, gut aufzubewah¬
ren sind.

Ab Dienstag, den 29. Juli 1947, dürfen die in Frage ste¬2283 Landesernährungsamt Vorarlberg
henden Abschnitte nicht mehr entgegengenommen werden.

2282 Der Vizebürgermeister: KatzengruberMeldung schlechter Ernte
Laut Rundschreiben Nr. 30 des Amtes der Vorarlberger

Landesregierung werden für die Anrechnung der Getreideernte

für das Wirtschaftsjahr 1947/48 folgende Ar=Erträge in An¬ Milchkontingentierung
rechnung gebracht;
Winterweizen, Winterroggen und Wintergerste 16 kg je Ar, Die im Sinne der Anordnung der Vorarlberger Landes¬
Sommerweizen, Sommerroggen u. Sommergerste 10 kg je Ar, regierung über die Neuregelung der Ablieferung von Milch
Spelz 18 kg je Ar. und Milchprodukten (Milchkontingentierung) durchgeführtenBei der Anrechnung werden von diesen Durchschnittserträ¬

Milchabrechnungen haben ergeben, daß ein Teil der Landwirte
gen, mit Ausnahme von Mais und Gerste, 3 kg für Schwund ihr vorgeschriebenes Leistungssoll nicht erreicht haben
Hinterkorn und Saatgut in Anrechnung gebracht. Gemäß Punkt 6 obiger Verordnung ist für je 100 KiloKauft der Erzeuger das Saatgut zu, entnimmt er es also Milch Minderanlieferung unter dem vorgeschriebenen Lei¬

nicht seiner eigenen Ernte, so beträgt der Abzug vom Durch¬
stungssoll ein Zuschlag von 15—25 Kilo zum Viehablieferungsschnittsertrag nicht 3, sondern 1 kg soll vorzuschreiben.Sowohl bei der Wintergerste wie bei der Sommergerste

werden 40 Prozent des Durchschnittsertrages für die Abliefe¬ Jene Landwirte, die an Hand nachweisbarer Unglücks
rung oder Selbstversorgeranrechnung in Anschlag gebracht. älle (Krankheit im Stall, seuchenhaftes Verwerfen und der¬

gleichen) während des Jahres glaubwürdig beweisen, daß sieAlle Getreideanbauer, die die vorstehend angeführten
zur Einhaltung des Leistungssolls nicht imstande waren, könDurchschnittserträge infolge besonderer Umstände nicht zu er
ten bis zum 2. August ein Ansuchen unter Beischluß einerzielen glauben, haben dies noch vor Beginn der Ernte zur

tierärztlichen Bescheinigung oder anderer Belege um NachlaßFeststellung zu melden
der zusätzlichen Viehablieferungsvorschreibung beim Bürger¬Die Meldungen können für den 2. Bezirk (Grenze Dorn¬
neisteramt einbringen.birner Ache) täglich von 11—12 Uhr am städtischen Werkplatz

bei Alois Tschirf und für die übrigen drei Bezirke im Rathaus, 2288Zimmer 27, oder bei Karl Kalb, Dornbirn, 4. Bezirk, Mühle Der Bürgermeister: Dr G. A. Moosbrugger
gasse 24, gemacht werden. Bei der Meldung ist anzugeben, wo
der Drusch des Getreides vorgenommen wird.

Reklamationen nach Aberntung werden nicht mehr aner¬

kannt und kommt daher die oben angeführte Durchschnitts¬ Sonntagsdienst
7ernte in Anrechnung.

Derselbe Vorgang gilt ebenfalls bei Kartoffeln und Mais. Sonntag, den 27. Juli 1947
Es ist somit auch vor Aberntung bei Kartoffeln und Mais die

Dr. Hans Winsauer, St. MartinstraßeMeldung zu erstatten, sofern eine Durchschnittsernte nicht er¬
reicht wird.“ Salvator=Apotheke, Marktstraße 52, Tel. 428
2287 Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger

Spitaldienst: Dr. Vogel 2284


